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Einzelhandelsunternehmen (Begünstigte/Begünstigter)
zwischen
vertreten durch
- nachfolgend Auftraggeber -
und dem für das Programm zur Förderung der Digitalisierungsberatung im Einzelhandel autorisierten
Beratungsunternehmen (Zuwendungsempfänger/Zuwendungsempfängerin)
- nachfolgend Auftragnehmer -
vertreten durch
Beratungsvertrag
als Anlage zum Antrag auf Förderung der Digitalisierungsberatung im Einzelhandel (ein Zuschuss im Rahmen des Programms "Niedersachsen Digital aufgeLaden")
Gem. Ziffer 4.1 der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Digitalisierungsberatung für kleine und mittlere Unternehmen des Einzelhandels, Erl. d. MW vom 19.01.2022.
Bitte als Anlage zum Antrag auf Förderung im Rahmen der Richtlinie "Digitalisierungsberatung im Einzelhandel" einreichen.
§ 1 Gegenstand des Vertrages
 
(1) Der Auftraggeber wird vom Auftragnehmer beraten. Der Gegenstand der Beratungsleistung ist der in der Anlage zu diesem Vertrag dargestellten Vorhabenbeschreibung zu entnehmen und muss zwingend folgende Inhalte haben:
 
- eine am Beratungsauftrag orientierte Analyse der Situation des Einzelhandelsunternehmens und der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Unternehmenstätigkeit (Standortbestimmung) und
 
- eine Benennung des durch die COVID-19-Pandemie deutlich gewordenen Beratungsbedarfs (Potentialanalyse) und
 
- eine darauf aufbauende individuelle Handlungsempfehlung mit einer Anleitung zur Umsetzung in der betrieblichen Praxis (Handlungsempfehlungen).
 
(2) Die Beratung erfolgt in unmittelbarer Zusammenarbeit mit einem/einer vom Auftraggeber benannten verantwortlichen Mitarbeiter/in.
 
(3) Die Tätigkeit des Auftragnehmers umfasst neben der Beratungsleistung auch die Antragstellung und Verwendungsnachweisprüfung im Programm zur Förderung der Digitalisierungsberatung im Einzelhandel.
 
§ 2 Leistungserbringung
 
(1) Der Auftragnehmer bestimmt seinen Arbeitsort und gestaltet seine Arbeitszeit nach pflichtgemäßem Ermessen.
 
(2) Der zeitliche Umfang der vereinbarten Leistung lässt sich der Anlage zu diesem Vertrag dargestellten Vorhabenbeschreibung sowie dem Antragsformular entnehmen.
 
(3) Bei der Realisierung der Mitwirkungspflichten des Auftraggebers erbringt der Auftragnehmer die Leistungsinhalte gemäß der in der Anlage zu diesem Vertrag dargestellten Vorhabenbeschreibung.
 
(4) Der Auftragnehmer hat über die Beratungsleistung einen Bericht in Textform anzufertigen, der dem Auftraggeber im Anschluss an die Beratung vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellt wird.
 
(5) Der Auftraggeber prüft die Beratungsergebnisse unverzüglich und bestätigt schriftlich die vertragsmäßige Erbringung der Leistung auf einem von der NBank (Bewilligungsstelle) vorgegebenen Formblatt (Verwendungsnachweis).
 
§ 3 Vergütung
 
(1) Die vereinbarte Vergütung ist der in der Anlage zu diesem Vertrag dargestellten Vorhabenbeschreibung zu entnehmen.
 
(2) Eine Vergütung, die den förderfähigen Höchstbetrag von 2.500 € überschreitet, ist gesondert zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu regeln.
 
§ 4 Erklärungen
 
(1) Erklärungen des Auftraggebers
 
Mit Abschluss dieses Vertrages gibt der Auftraggeber die folgenden Erklärungen ab:
 
Ich/Wir bestätigen, dass
 
- Mein/unser Unternehmen ein Einzelhandelsunternehmen ist. Als Einzelhandelsunternehmen gilt hier ein Unternehmen, das Waren an Verbraucher, bzw. Endkunden veräußert. Waren sind hierbei bewegliche Sache, die Gegenstand des Handelsverkehrs sind.
 
- Mein/unser Einzelhandelsunternehmen vor dem 01.03.2020 gegründet wurde und einen Sitz und mindestens ein stationäres Einzelhandelsgeschäft in Niedersachsen hat.
 
- Mein/unser Unternehmen nicht bereits vor dem 01.03.2020 in Schwierigkeiten war. Für die Definition von Unternehmen in Schwierigkeiten sind die Leitlinien der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nicht-finanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten maßgeblich (ABl. EU Nr. C 249 vom 31. Juni 2014 S. 1).
 
- Mein/unser Einzelhandelsunternehmen ein kleines und mittleres Unternehmen (KMU) ist. Als kleine und mittlere Unternehmen gelten Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten und einem Vorjahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro oder einer Vorjahresbilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro. Es gelten die Kriterien der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20. Mai 2003, S. 36).
 
- Ich/ Wir die Höchstgrenzen der De-minimis-Verordnung nicht ausgeschöpft habe/n. Der Gesamtbetrag, der einem einzigen Unternehmen (beachte Art. 2 Abs. 2 der VO (EU) Nr. 1407/2013) gewährten De-minimis-Beihilfen darf in einem Zeitraum von 3 Steuerjahren 200.000 € nicht übersteigen. Eine ausgefüllte und unterschriebene De-minimis-Erklärung stelle ich/stellen wir dem Beratungsunternehmen für die Antragstellung bei der NBank zur Verfügung.
 
- Mein/unser Einzelhandelsunternehmen und ggfs. mit diesem verbundene andere Unternehmen bisher keine Digitalisierungsberatung im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Digitalisierungsberatung für kleine und mittlere Unternehmen des Einzelhandels erhalten hat/haben und auch keine weitere geförderte in Anspruch nehmen wird.
 
(2) Erklärungen des Auftragnehmers:
 
Mit Abschluss dieses Vertrages gibt der Auftragnehmer folgende Erklärungen ab:
 
Mein/Unser Beratungsunternehmen:
 
- ist autorisiert, eine nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Digitalisierungsberatung für kleine und mittlere Unternehmen des Einzelhandels geförderte Digitalisierungsberatung durchzuführen,
 
- erbringt im Rahmen der Digitalisierungsberatung folgende Leistungen:
 
a) eine am Beratungsauftrag orientierte Analyse der Situation des Einzelhandelsunternehmens und der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Unternehmenstätigkeit (Standortbestimmung) und
 
b) eine Benennung des durch die COVID-19-Pandemie deutlich gewordenen Beratungsbedarfs (Potentialanalyse) und
 
c) eine darauf aufbauende individuelle Handlungsempfehlung mit einer Anleitung zur Umsetzung in der betrieblichen Praxis (Handlungsempfehlungen)
 
- führt die Beratung ausschließlich als Einzelberatung beim Vertragspartner durch,
 
- erstellt im Anschluss an die Beratung einen schriftlichen Bericht und stellt diesen dem Vertragspartner zur Verfügung.
 
§ 5 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
 
Der Auftraggeber trägt dafür Sorge, dass dem Auftragnehmer alle für die Ausführung seiner Tätigkeit notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden, ihm alle Informationen erteilt werden und er von allen Vorgängen und Umständen in Kenntnis gesetzt wird. Der Auftraggeber wird daher über die geschäftliche, organisatorische, technische und wettbewerbliche Situation seines Unternehmens so umfassend wie möglich informieren. Er wird sich persönlich, soweit erforderlich auch durch seine Mitarbeiter, an der Beratung aktiv beteiligen. Daher verpflichtet er sich, sämtliche Fragen des Auftragnehmers über die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse seines Unternehmens so vollständig und zutreffend wie möglich zu beantworten soweit die Beantwortung der Fragen für die Beratung von Bedeutung ist. Sollten sich – für die Maßnahme bedeutende Umstände ändern - so informiert der Auftraggeber den Auftragnehmer möglichst frühzeitig und unverzüglich.
 
§ 6 Abrechnungsmodalitäten
 
(1) Nach Abschluss der Beratung ist die mit Bewilligungsbescheid festgelegte Zuwendung auf einem von der NBank (Bewilligungsstelle) vorgegebenen Formblatt (Verwendungsnachweis) unter Beifügung der Rechnung bei der NBank abzufordern.
 
(2) Bei Abbruch der Beratung oder Widerruf der Förderzusage ist die bereits erfolgte Beratung privatrechtlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abzurechnen.
§ 7 Haftung
 
(1) Der Auftragnehmer haftet für von ihm verursachte Schäden durch falsche Beratung nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie für den Ausgleich typischer und vorhersehbarer Schäden.
 
(2) Der Auftragnehmer haftet weder für einen bestimmten Erfolg noch für die Einhaltung von Fristen und Terminen, sofern sich nicht aus diesem Vertrag etwas anderes ergibt.
 
(3) Der Auftragnehmer haftet nicht für das Eintreten von errechneten Prognosen und Entwicklungsmöglichkeiten; sie dienen lediglich der Veranschaulichung. Dabei verpflichtet er sich jedoch, die Beratung unter fachlicher und kaufmännischer Sorgfalt nach bestem Wissen und unter Beachtung der allgemein anerkannten Grundsätze der Unternehmensberatung durchzuführen.
 
§ 8 Schweigepflicht, Datenschutz
 
(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, über alle Informationen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, unabhängig davon ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.
 
(2) Der Auftragnehmer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen seiner Tätigkeit zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen. Die durch die Beratung bekannt gewordenen Informationen dürfen nur im Zusammenhang mit der laufenden Maßnahme verwendet werden. Eine Weitergabe von Informationen an Dritte oder Nutzung von Informationen zu anderen, insbesondere gewerblichen Zwecken, ist verboten, mit Ausnahme der Weitergabe der Daten an die Digitalagentur Niedersachsen als Bereich der Innovationszentrum Niedersachsen GmbH.
 
(3) Der Auftragnehmer und der Auftraggeber sind damit einverstanden, dass die vom Land mit der Nachverfolgung und Qualitätssicherung beauftragte Digitalagentur Niedersachsen, als Bereich der Innovationszentrum Niedersachsen GmbH, sie während und nach der Digitalisierungsberatung kontaktiert und sie ihr projektbezogene Informationen zur Verfügung stellen. Darüber hinaus erklären sich der Auftragnehmer und der Auftraggeber damit einverstanden, dass die NBank (Bewilligungsstelle) der Digitalagentur Niedersachsen zu diesen Zwecken projektbezogene Informationen zur Verfügung stellt. Die Digitalagentur als Bereich der Innovationszentrum Niedersachsen GmbH ist verpflichtet, diese Informationen vertraulich zu behandeln, ausschließlich zu dem bezeichneten Zweck zu verwenden und nach Auslaufen des o.g. Förderprogrammes zu vernichten.
 
(4) Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass der Auftragnehmer gegenüber der NBank von seiner Verschwiegenheitspflicht vollumfänglich befreit ist.
 
(5) Auftraggeber und Auftragnehmer erklären sich damit einverstanden, dass die NBank direkt mit dem Auftragnehmer Kontakt aufnimmt und ihrerseits in Bezug auf die zugrundeliegende Beratung bzw. den Antrag auf Förderung der Beratung von ihrer Schweigepflicht befreit ist.
 
(6) Auftraggeber und Auftragnehmer erklären sich damit einverstanden, dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten (z. B. Name, Ort, Fördersumme, Inhalt der Beratung) im Falle einer Förderung - durch die NBank, das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung sowie die Digitalagentur Niedersachsen, als Bereich der Innovationszentrum Niedersachsen GmbH - auch durch Beauftragte - im Rahmen von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen (bspw. für Best Practice-Beispiele) ausgewertet und in den Medien (bspw. Presse und dem Webauftritt der Digitalagentur Niedersachsen, als Bereich der Innovationszentrum Niedersachsen GmbH) verwendet werden können.
 
§ 9 Aufbewahrung und Rückgabe von Unterlagen
 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten Geschäfts- und Betriebsunterlagen ordnungsgemäß aufzubewahren, insbesondere dafür zu sorgen, dass Dritte - mit Ausnahme der unter § 8 genannten Fälle - nicht Einsicht nehmen können. Die zur Verfügung gestellten Unterlagen sind während der Dauer des Vertrages auf Anforderung, nach Beendigung des Vertrages unaufgefordert dem Vertragspartner zurückzugeben.
 
§ 10 Schlussbestimmungen
 
(1) Für die Durchführung der Beratungsleistungen gilt ausschließlich Dienstvertragsrecht (§ 611 ff. BGB).
 
(2) Sofern der Auftragnehmer diesem Beratungsvertrag Allgemeine Geschäftsbedingungen beifügt, und diese mit den Regelungen dieses Beratungsvertrages unvereinbar sind, so gelten die vertraglichen Regelungen gegenüber den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorrangig, im Übrigen ergänzend.
 
(3) Die NBank (Bewilligungsstelle) erhält vom Auftragnehmer bei Stellung des Förderantrags eine Kopie dieser Vereinbarung. Diese Vereinbarung gibt die Absprachen zwischen den Parteien vollständig wieder; Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen der Vereinbarung bedürfen der Schriftform und sind ebenfalls bei der NBank einzureichen.
 
(4) Sind einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung nichtig oder unwirksam, so gelten die übrigen Bestimmungen unverändert fort. Nichtige oder unwirksame Bestimmungen sind durch Regelungen zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der betreffenden Bestimmungen am nächsten kommen. Entsprechendes gilt, wenn diese Vereinbarung eine Regelungslücke aufweisen sollte.
 
(5) Nach Abschluss der Beratung bedarf es keiner gesonderten Kündigung. Das beiderseitige Recht zur vorzeitigen außerordentlichen - auch fristlosen - Kündigung, bleibt unberührt.
 
(6) Dem Auftraggeber ist bekannt, dass im Falle einer Änderung des Beratungszeitraums umgehend ein schriftlicher Änderungsantrag bei der NBank zu stellen ist und der Zeitraum erst nach schriftlicher Zustimmung der NBank geändert werden darf.
 
(7) Der Vertrag wird erst wirksam, wenn dem Auftragnehmer der Zuwendungsbescheid der Bewilligungsstelle (NBank) vorliegt.
Mit ihren Unterschriften bestätigen beide Vertragsparteien, dass es Ihnen bekannt ist, dass die im Vertrag abgegebenen Erklärungen (§ 4 dieses Beratungsvertrages) subventionserheblich im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuch (StGB) sind und dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. Weiterhin ist § 4 des Subventionsgesetzes (SubvG) vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037) bekannt, wonach insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung oder Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist. Darüber hinaus sind auch die nach § 3 SubvG bestehenden Mitteilungspflichten bekannt, wonach unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen sind, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen einer Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des Subventionsvorteils erheblich sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nachträgliche Änderungen zu Angaben, die in diesem Vertrag als subventionserhebliche Tatsachen bezeichnet werden, ebenfalls subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 StGB sind.
Anlage zum Beratungsvertrag vom
vertreten durch
zwischen Auftraggeber
und Auftragnehmer
vertreten durch
Vorhabenbeschreibung
3. Zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer werden folgende Vereinbarungen zur zeitliche Durchführung der Beratung und zu der Vergütung getroffen:
Beratungskosten in Euro (netto)
Vergütung der Beratung (Honorar und Reisekosten im Zusammenhang mit der Beratung)
Bitte beachten Sie, dass die Beratung am 30.11.2022 abgeschlossen sein muss.
Honorar¹
Personalausgaben
Reisekosten
Ausgaben für Auftragsforschung
Gesamtausgaben²
¹Das Honorar darf einen Tagessatz (8 Stunden) von 1.100 € nicht übersteigen.
 
²Die Höhe der Zuwendung aus Landesmitteln gem. der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Digitalisierungsberatung für kleine und mittlere Unternehmen des Einzelhandels, Erl. d.MW v. 19.01.2022 beträgt 100% der förderfähigen Beratungskosten, jedoch max. 2.500 €.
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